


bei stark ermäßigten Fahrkarten (z.B. Schönes-Wochenen-

de-Ticket, Quer-durchs-Land-Ticket, Länder-Tickets)

�œ  ��Bei einer zu erwartenden Verspätung am Zielort von 

mindestens 60 Minuten bei einer planmäßigen Ankunfts-

zeit zwischen 0 und 5 Uhr hat der Fahrgast das Recht, ein 

anderes Verkehrsmittel, wie Bus oder Taxi, zu benutzen. 

Die Kosten hierfür werden bis maximal 80 Euro ersetzt.

�œ  ��Dies gilt auch bei Ausfall der letzten fahrplanmäßigen 

Verbindung des Tages, wenn der Zielbahnhof ohne die 

Nutzung eines anderen Verkehrsmittels nicht mehr bis um 

24 Uhr erreicht werden kann.

�œ  ��Bei der Nutzung von Zeitkarten, Ländertickets und 

Schönes-Wochenende-Tickets beträgt die Entschädigung 
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Wochen- und Monatskarten sollen die Verspätungsfälle 

gesammelt nach Ablauf der Geltungsdauer eingereicht 

werden.

�œ  ��Entschädigungsbeträge von weniger als 4 Euro werden 

nicht ausgezahlt. Somit müssen Inhaber von Zeitkarten 

des Nahverkehrs mindestens zwei (1. Klasse) bzw. drei 

(2. Klasse) Verspätungen geltend machen und diese 

gesammelt einreichen. Für Zeitkarten werden insgesamt 

maximal 25% des Zeitkartenwertes entschädigt.

Wir bitten um Verständnis, dass wir bei außerhalb des 

Eisenbahnbetriebes liegenden unabwendbaren Umständen, 

eigenem Verschulden des Reisenden oder unabwendbarem 

Verhalten Dritter keine Entschädigung leisten.

Wichtig für Fahrgäste im NVV: 
Die 5-Minuten-Garantie ist von den Fahrgastrechten 

unberührt. Weitere Informationen hierzu �nden Sie 

unter www.nvv.de 

Mit dem neuen Fahrgastrechtegesetz gelten 
ab dem 29.07.09 einheitliche Fahrgastrechte 
im Eisenbahnverkehr. 

Hierunter fallen alle Züge von S-Bahn über Regionalbahnen 

bis hin zum ICE. Es besteht ein Haftungsanspruch für Reise-

ketten aus mehreren Zügen, die gemäß Fahrkarte genutzt 

wurden; egal ob von der cantus oder einem anderen Eisen-

bahnunternehmen betrieben.

Die wesentlichen Regelungen im Überblick

�œ  �Ab 60 Minuten Verspätung gibt es eine Entschädigung 

von 25 Prozent des gezahlten Fahrpreises, ab 120 Minuten 

Verspätung von 50 Prozent.

�œ  ��Der Kunde kann bei der Entschädigung zwischen der Aus-

gabe eines Gutscheins oder dem Geldbetrag wählen.

�œ  ��Bei einer zu erwartenden Verspätung am Zielbahnhof von 

mehr als 60 Minuten kann der Kunde von seiner Reise 

zurücktreten und sich den vollen Fahrpreis, bei Nutzung 

einer Teilstrecke, den nicht genutzten Anteil erstatten 

lassen.

�œ  ��Bei einer zu erwartenden Verspätung von mindestens 	

20 Minuten an seinem Zielbahnhof kann der Kunde einen 

anderen Zug nutzen. Der Kunde muss eine gegebenenfalls 

zusätzlich erforderliche Fahrkarte zunächst bezahlen und 

kann die Kosten danach geltend machen. Dies gilt nicht 
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